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Das neue Bundesamt für 
Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung1 

Das Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) wurde 
in Umsetzung internationaler Verpflichtungen als Nachfolgeeinheit des Büros für interne 
Angelegenheiten (BIA) eingerichtet. Das BAK ist auf Grund seiner Organisation und 
Ausstattung mit speziell ausgebildetem Personal im Rahmen eines gesetzlich definierten 
Aufgabenbereiches in der Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung tätig. Es 
arbeitet eng mit der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstraf­
sachen und Korruption (WKStA) zusammen. Durch diese Verzahnung wurde das dem 
nunmehrigen Ermittlungsverfahren inhärente einstufige Kooperationsmodell weitgehend 
sichergestellt. Begleitet wird die Tätigkeit des BAK durch eine neuartige und weisungs­
freie Rechtsschutzeinrichtung, die Rechtsschutzkommission, die außerhalb und zusätz­
lich zum sonst geltenden Rechtsschutzsystem tätig werden kann. Der nachfolgende 
Beitrag gibt einen Überblick über die gesetzlichen Grundlagen einschließlich der histo-

MATHIAS VOGL, 
rischen Entwicklung des BAK. Leiter der Sektion III – Recht im 

Bundesministerium für Inneres. 

1. DIE VORLÄUFER- liche Sicherheit (GDfdöS) und damit au-
ORGANISATION ßerhalb der „klassischen“ Hierarchie der 
Das Büro für interne Angelegenheiten Sicherheitsexekutive6. Soweit das BIA 
(BIA) wurde zunächst nach ausländischen Angelegenheiten der Sicherheitspolizei7 

Vorbildern2 mittels Erlass am 31. Jänner besorgte, handelte es funktional als 
2001 unmittelbar beim Leiter der damali- GDfdöS.8 Das BIA war daher von Beginn 
gen Sektion V (Recht, Kontrolle und Ver- an ein Teil der obersten Sicherheitsbehör­
waltungsinnovation) im Bundesministeri- de Bundesminister für Inneres9 und in das 
um für Inneres (BM.I) eingerichtet.3 Die BM.I als dessen Hilfsapparat10 eingeglie-
Ansiedlung erfolgte unter Heranziehung dert. Die in einem Verfahren zu belangen­
der einschlägigen Ermächtigung im Bun- de Behörde war daher der BM für Inneres. 
desministeriengesetz4 im Hinblick auf die Bei der Durchführung ihrer Aufgaben wa­
vom BIA zu erfüllenden Aufgaben, insbe- ren die Beamten des BIA in dem Sinn 
sondere der Entgegennahme und Überprü- „weisungsfrei“, dass sie in der Praxis in 
fung von Anschuldigungen und Beschwer- Ermittlungs- und Erhebungsfragen auf 
den, die dem Bereich der Amtsdelikte Grund einer freiwilligen Beschränkung 
(§§ 302–313 StGB5) zuzuordnen sind, weder vom BM für Inneres noch vom zu­
bewusst außerhalb der als Sektion II orga- ständigen Sektionsleiter Weisungen er­
nisierten Generaldirektion für die öffent- hielten.11 
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Dem BIA kamen folgende bundesweite 
Zuständigkeiten zu: 

Sicherheits- und kriminalpolizeiliche 
Ermittlungen bei Amtsdelikten, 
sicherheits- und kriminalpolizeiliche Er­
mittlungen nach Auftragserteilung durch 
den Leiter der Sektion V im Einzelfall, 
Ermittlungen bei anderen gravierenden 
Dienstpflichtverletzungen (zB bei einer 
sexuellen Belästigung durch einen Vor­
gesetzten oder einen Kollegen) nach 
Auftragserteilung durch den Leiter der 
Sektion V im Einzelfall. 
Das BIA hatte in diesen Angelegenheiten 

Ermittlungen dann zu führen, wenn sich 
Vorwürfe oder Verdächtigungen von wel­
cher Seite auch immer (etwa von Bediens­
teten, Bürgerinnen oder Bürgern oder aus 
Medienberichten) gegen Bedienstete des 
BM.I, der Sicherheits- oder Bundespoli­
zeidirektionen, des Bundesasylamtes, der 
Bundesgendarmerie oder Bedienstete der 
Länder und Gemeinden, die Aufgaben im 
Bereich der Sicherheitsverwaltung oder 
Kriminalpolizei wahrnahmen, richteten. 
Bei Dienstpflichtverletzungen war das 
BIA allerdings nur zuständig, sofern Bun­
desbehörden die Dienstaufsicht12 zukam. 

Jede Dienststelle, die Kenntnis von einem 
in die Zuständigkeit des BIA fallenden 
Sachverhaltes erlangte, hatte das BIA un­
benommen anderer Meldeverpflichtungen 
(etwa dienst- oder disziplinarrechtlicher 
Natur oder bei Misshandlungsvorwürfen 
gegen Organe des öffentlichen Sicher­
heitsdienstes) unverzüglich schriftlich da­
rüber zu informieren. Ebenso waren Diszi­
plinaranzeigen wegen in die Zuständigkeit 
des BIA fallenden Dienstpflichtverletzun­
gen unter Anschluss derselben diesem un­
verzüglich zur Kenntnis zu bringen. Die Er­
mittlungen waren bis zu einer aktenkundig 
zu machenden Ansichziehung der Amts­
handlung durch das BIA mittels Weisung 
durch die Dienststelle selbst zu führen. 
Übernahm das BIA die Überarbeitung 

eines Falles nicht selbst, konnte es auch 
anordnen, dass die zuständige Dienststelle 
über den Fortgang in periodischen Abstän­
den oder vor bestimmten Entscheidungen 
schriftlich zu berichten hatte. 

Alle Dienststellen des Innenressorts wa­
ren verpflichtet, das BIA in vollem Um­
fang zu unterstützen, Auskünfte zu erteilen, 
Akten vorzulegen sowie auf Anordnung 
des Leiters der Sektion V im Einverneh­
men mit dem Generaldirektor für die öf­
fentliche Sicherheit Personen und Sach­
mittel zur Verfügung zu stellen. 

Schließlich hatte das BIA jeweils bis Ende 
Februar dem BM für Inneres einen Tätig­
keitsbericht über das vorangegangene Ka­
lenderjahr vorzulegen. 

2003 wurde das BIA unter Beibehaltung 
seiner Zuständigkeiten in die Sektion IV 
(Service und Kontrolle) als Abteilung IV/6 
eingegliedert.13 Die Auftragserteilung im 
Einzelfall kam ab diesem Zeitpunkt dem 
Leiter der Sektion IV zu. Behörde war 
nach wie vor der BM für Inneres, Hand­
lungen der Organe des öffentlichen Si­
cherheitsdienstes waren daher weiterhin 
ihm zuzurechnen. Neu verankert wurde 
die Verpflichtung, den Erlass jährlich allen 
Bediensteten nachweislich zur Kenntnis 
zu bringen. Weiters wurde klargestellt, 
dass kein Bediensteter davon abgehalten 
werden darf, einen Verdacht oder Vorwurf 
ohne Einhaltung des Dienstweges auch di­
rekt an das BIA zu melden. Einem Vorge­
setzen wurde es daher verunmöglicht, mit­
tels Weisung eine Meldung zu unterbinden 
oder auch nur faktisch eine Einfluss­
nahme, welcher Art auch immer, auszuüben. 

Das BIA arbeitete unmittelbar mit den 
zuständigen Staatsanwaltschaften und Ge­
richten zusammen. 

Zu den Aufgabengebieten des BIA zähl­
ten auch Korruptionsprävention und Aus­
bildung. Neben der Abhaltung von Lehr­
gängen, Seminaren und Laufbahnkursen 
für die Bediensteten des Innenressorts an 
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der Sicherheitsakademie14 wurden Vortrags­
tätigkeiten sowohl auf nationaler als auch 
zunehmend auf internationaler Ebene wahr­
genommen. Das BIA entwickelte sich im 
Laufe der Jahre zur zentralen Ansprech­
stelle für Antikorruptionsfragen, beschick­
te in- und ausländische Expertengremien 
und war kompetenter und anerkannter Ge­
sprächspartner für andere Gebietskörper­
schaften, Interessensvereinigungen und 
Nichtregierungsorganisationen zum The­
ma Korruptionsbekämpfung.15 

2. DAS NEUE BUNDESAMT 

Organisation 
Österreich ratifizierte am 11. Jänner 2006 
das Übereinkommen der Vereinten Natio­
nen gegen die Korruption (UNCAC).16 

Darin wird festgehalten, dass jeder Ver­
tragsstaat sicherzustellen hat, dass die Vor­
beugung, Verhinderung und Verfolgung 
von Korruption von unabhängigen Stellen 
bei entsprechender Spezialisierung zu er­
folgen hat.17 In Umsetzung dieser sowie 
anderer internationaler Vorgaben und Ver­
pflichtungen18 und unter Berücksichtigung 
der Greco19-Empfehlungen der Staaten­
gruppe gegen Korruption des Europarates20 

wurde das BAK außerhalb der GDfdöS als 
Organisationseinheit des BM.I eingerichtet 
(vgl § 6 Abs 1 SPG, § 1 BAK-G21).22 Es 
handelt sich um eine behördeninterne Or­
ganisationseinheit des BM.I23, die als 
Nachfolgeorganisationseinheit des BIA 
ebenso im Bereich der Sektion IV – Recht 
und Kontrolle in unmittelbarer Unterstel­
lung unter deren Leiter angesiedelt ist. 
Das BAK wird, sofern es sicherheitspoli­
zeilich tätig wird, funktional als GDfdöS 
und somit für den BM für Inneres tätig.24 

Das BAK gliedert sich in vier Abtei­
lungen:25 

Abteilung IV/BAK/1 – Strategie, Admi­
nistration, Einsatz und Führungsunter­
stützung, 

Abteilung IV/BAK/2 – Prävention, Edu­
kation, Basis- und Grundlagenarbeit, 
Abteilung IV/BAK/3 – Operativer Dienst, 
Abteilung IV/BAK/4 – Internationale 
Kooperation und Rechtshilfe. 
Dem BAK steht ein Direktor26 vor (§ 2 

Abs 1 erster Satz BAK-G). Im Fall seiner 
Verhinderung sind die Aufgaben von sei­
nem Stellvertreter wahrzunehmen (§ 2 
Abs 1 zweiter Satz BAK-G).27 Im BAK 
wird diese Aufgabe ausdrücklich einem 
einzigen Stellvertreter zugewiesen. Die 
Bestellung weiterer, dauernder Stellver­
treter durch einen internen Behördenakt 
ist daher unzulässig. Um die Funktions­
fähigkeit des BAK auch bei einer gleich­
zeitigen Verhinderung des Direktors und 
seines Stellvertreters vorübergehend sicher­
stellen zu können, wird auf die aktuelle 
Geschäftsordnung des BM.I zurückzugrei­
fen sein. Diese sieht vor, dass jener Be­
dienstete für die Dauer der Verhinderung 
die Aufgaben des Abteilungsleiters wahr­
zunehmen hat, dessen Arbeitsplatz der 
höchsten Verwendungs- und Funktions­
gruppe (Entlohnungs- und Bewertungs­
gruppe) zugeordnet ist.28 

Der Direktor hat eine Geschäftsordnung 
zu erlassen (§ 3 BAK-G), dh er hat festzule­
gen, welche Entscheidungen er sich vorbe­
hält, welchen Bediensteten die Genehmi­
gung von Entscheidungen im Rahmen der 
Geschäftseinteilung im Übrigen zukommt 
sowie wem die Genehmigung im Fall der 
Verhinderung29 obliegt. Es handelt sich hier­
bei um eine Angelegenheit der inneren Or­
ganisation, die die Zuständigkeit und damit 
auch das Recht auf ein Verfahren vor dem 
gesetzlichen Richter nicht berührt.30 Der Di­
rektor ist dabei auf Grund des Art 20 Abs 1 
B-VG an Weisungen des BM für Inneres 
bzw des Leiters der Sektion IV gebunden. 

Der Direktor und sein Stellvertreter wer­
den vom BM für Inneres nach Anhörung 
der Präsidenten des Verfassungsgerichts­
hofes (VfGH), des Verwaltungsgerichts­
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hofes (VwGH) und des Obersten Ge­
richtshofes (OGH) für eine Funktionspe­
riode von fünf Jahren31 bestellt (§ 2 Abs 2 
BAK-G).32 Eine vorzeitige Abberufung ist 
damit grundsätzlich unzulässig.33 Die 
Rechtsstellung beginnt mit der bescheid-
mäßigen Bestellung. Bei der Anhörung 
handelt es sich um eine Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu einem Vorschlag des 
BM für Inneres, die weder eine Verpflich­
tung der genannten Verfassungsorgane 
noch eine Bindung des BM für Inneres be­
gründet.34 Für die Anhörung ist eine ange­
messene Frist einzuräumen. Ergeht inner­
halb dieser keine Stellungnahme, hindert 
dies das behördliche Handeln nicht.35 Aus 
Gründen der Transparenz und Nachvoll­
ziehbarkeit empfiehlt es sich, diesen Um­
stand in der Begründung des Bestellungs­
bescheides anzuführen. Eine Verletzung 
der Anhörungspflicht würde die Bestel­
lung mangels Fehlerkalkül mit absoluter 
Nichtigkeit belasten.36 

Im Gegensatz zum ursprünglichen Ent­
wurf37 enthält das BAK nunmehr keinen 
Hinweis auf die Zuordnung des Arbeits­
platzes zu einer Funktionsgruppe. Da es 
sich beim BAK um eine Abteilung in einer 
Zentralstelle handelt, hat der Anhörung in 
Bezug auf den Direktor jedenfalls eine 
Ausschreibung voranzugehen (§ 2 Abs 1 
Z 3 AusG38). Hinsichtlich seines Stellver­
treters hat eine Ausschreibung nach § 7 
B-GlBG39 zu erfolgen. 

(Mehrfache) Wiederbestellungen sind 
zulässig (§ 2 Abs 2 BAK-G). Damit folgt 
das BAK-G dem in § 141 Abs 5 BDG 
1979 verankerten System. Fraglich ist, ob 
bei einer Wiederbestellung eine neuerliche 
Anhörung der Höchstgerichtspräsidenten 
zu erfolgen hat. Bei einer Wiederbestel­
lung handelt es sich um eine neuerliche 
befristete Ernennung bzw Betrauung, so­
mit zwar um einen eigenständigen Bestel­
lungsakt, jedoch nicht um Neu- oder erst­
malige Bestellung. Einer Ausschreibung 

bedarf es im Falle einer Weiterbestellung 
nicht (§ 19 Abs 1 AusG), sondern ledig­
lich dann, wenn ein Funktionsinhaber 
nicht neuerlich mit dieser Funktion betraut 
werden soll und ihm dies spätestens drei 
Monate vor Ablauf der Bestellungsdauer 
schriftlich mitgeteilt wurde (§§ 3 iVm 16 
Abs 1 AusG). Diesem steht die Anrufung 
der unabhängigen Weiterbestellungskom­
mission (§ 18 Abs 3 leg cit) zur Erstellung 
eines Gutachtens über die Bewährung in 
seiner Funktion offen (§ 17 Abs 1 AusG). 
Das AusG geht damit von der Weiter­
bestellung einer befristet bestellten Person 
als rechtlichem Normalfall aus. Allerdings 
gelten diese Bestimmungen nur für Ar­
beitsplätze der Funktionsgruppe 7 bis 9 
der Verwendungsgruppe A 1 (§ 141 Abs 1 
BGB 1979). Derzeit ist der Arbeitsplatz 
des Direktors der Funktionsgruppe 6 der 
Verwendungsgruppe A 1, jener des Stell­
vertreters der Funktionsgruppe 5 der Ver­
wendungsgruppe A 1 zugeordnet. Anders 
als die Rechtslage nach dem BAK-G sind 
Inhaber derartiger Arbeitsplätze der Syste­
matik des BDG 1979 folgend unbefristet 
zu ernennen bzw zu betrauen. Der Direk­
tor und sein Stellvertreter erfahren somit 
eine deutliche Schlechterstellung gegen­
über vergleichbaren Richtverwendungen.40 

Eine ausdrückliche Regelung für die Frage, 
ob § 141 Abs 5 BDG 1979 anzuwenden 
ist, fehlt. Aus der Genesis der Gesetzes­
werdung lässt sich schließen, dass es sich 
um eine unplanmäßige Lücke handelt.41 

Um eine sachliche Ungleichbehandlung 
gegenüber sonstigen zeitlich befristeten 
Funktionsträgern zu vermeiden, empfiehlt 
es sich, die für diese Personengruppe gel­
tenden, oben dargestellten Regelungen 
analog heranzuziehen. Einer neuerlichen 
Anhörung der Höchstgerichtspräsidenten 
bedürfte es diesfalls nicht. Zur Vermei­
dung von Unklarheiten und Auslegungs­
schwierigkeiten wäre eine gesetzliche 
Klarstellung wünschenswert. 
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Für den Direktor und seinen Stellvertreter 
gelten eine Vielzahl an Bestellungsvoraus­
setzungen und Unvereinbarkeitsbestim­
mungen (§ 2 Abs 3 und 4 BAK-G). Neben 
einer akademischen Ausbildung im Be­
reich der Rechts- oder Wirtschaftswissen­
schaften und einer mehrjährigen Tätig­
keit42 in einem Beruf, in welchem der 
Abschluss dieser Studien Voraussetzung 
ist, werden besondere Kenntnisse und na­
tionale oder internationale Erfahrungen 
auf dem Gebiet der Korruptionsprävention 
und -bekämpfung verlangt. Nicht bestellt 
werden kann, wer Mitglied der Bundesre­
gierung, einer Landesregierung oder eines 
allgemeinen Vertretungskörpers ist oder in 
den letzten sechs Jahren eine dieser Funk­
tionen bekleidet hat.43 Überdies gilt mit 
Ausnahme von Publikationen und Lehrtä­
tigkeiten ein absolutes Nebenbeschäfti­
gungsverbot.44 Gerechtfertigt werden diese 
hohen Maßstäbe damit, dass diese Füh­
rungspositionen nur mit Persönlichkeiten 
besetzt werden sollen, die nicht durch eine 
bislang oder eine neben dieser Tätigkeit 
ausgeübte Funktion in ihren Entscheidun­
gen beeinflusst werden könnten.45 Wenn­
gleich die Inkompatibilitätsbestimmungen 
durchwegs als gelungen bezeichnet wer­
den können, scheinen die besonderen Vo­
raussetzungen für die Positionen des Direk­
tors und seines Stellvertreters den Kreis 
der in Frage kommenden möglichen Kan­
didaten in einem Maß einzuschränken, das 
gerade im Hinblick auf das angestrebte 
Ziel, Führungskräfte zu finden, die als Ga­
rant für eine vorbildhafte Aufgabenerfül­
lung einstehen, zu hinterfragen ist. 

Dienstbehördliche Angelegenheiten des 
BAK werden nach der Geschäftseintei­
lung des BM.I von der Abteilung I/1 – 
Personalangelegenheiten wahrgenommen. 
Diese hat bei der Betrauung der übrigen 
Bediensteten des BAK auf die für ihre 
Aufgaben erforderlichen, rechtlichen und 
sonstigen Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Eignungen für die konkrete Verwendung 
sowie auf hinreichende Erfahrungen im 
Tätigkeitsbereich Bedacht zu nehmen, wo­
bei der Direktor und sein Stellvertreter – 
ungeachtet des Weisungsrechts des BM 
für Inneres – vor jeder Betrauung zu hören 
sind (§ 2 Abs 5 BAK-G). Der Direktor und 
sein Stellvertreter verfügen somit jeweils 
über ein eigenständiges Recht ihre Sicht 
hinsichtlich einer beabsichtigten Betrau­
ung innerhalb einer angemessenen Frist 
bekannt zu geben.46 Eine Missachtung die­
ses Rechts führt mangels Fehlerkalküls 
zur Nichtigkeit einer vorgenommenen Be­
trauung. 

Aufgaben 
Das BAK wurde mit einem gegenüber dem 
BIA geänderten und nunmehr gesetzlich 
festgelegten Aufgabenbereich ursprüng­
lich als ein komplementäres Anschluss­
stück47 zu der mit Art II des Strafrechts­
änderungsgesetzes 200848 eingerichteten 
Korruptionsstaatsanwaltschaft (KStA) kon­
zipiert. Bis zur Weiterentwicklung der 
KStA zu einer zentralen Staatsanwalt­
schaft zur Verfolgung von Wirtschafts­
strafsachen und Korruption (WKStA)49 

entsprachen demgemäß die in § 4 Abs 1 Z 1 
bis 13 BAK-G taxativ festgelegten bun­
desweiten sicherheits- und kriminalpoli­
zeilichen Zuständigkeiten jenen der KStA 
(siehe § 20a Abs 1 Z 1 bis 13 StPO50 idF 
BGBl I 2009/98). § 4 Abs 1 Z 1 bis 13 
BAK-G, der auch nach Inkrafttreten der 
Bestimmung über die WKStA unverändert 
geblieben ist, umfasst folgende Angele­
genheiten:51 

1. Missbrauch der Amtsgewalt (§ 302 
StGB), 

2. Bestechlichkeit (§ 304 StGB), 
3. Vorteilsannahme (§ 305 StGB), 
4. Vorbereitung der Bestechlichkeit52 (§ 306 

StGB), 
5. Bestechung (§ 307 StGB), 
6. Vorteilszuwendung (§ 307a StGB), 
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7. Vorbereitung der Bestechung oder der 
Vorteilsannahme53 (§ 307b StGB), 

8. verbotene Intervention (§ 308 StGB), 
9. Untreue unter Ausnützung einer Amts­

stellung oder unter Beteiligung eines 
Amtsträgers (§§ 153 Abs 2 zweiter Fall, 
313 oder in Verbindung mit § 74 Abs 1 
Z 4a StGB), 

10. Geschenkannahme durch Machthaber 
(§ 153a StGB), 

11. wettbewerbsbeschränkende Absprachen 
bei Vergabeverfahren (§ 168b StGB) 
und schwerer Betrug (§ 147 StGB) sowie 
gewerbsmäßiger Betrug (§ 148 StGB) 
auf Grund einer solchen Absprache, 

12. Geschenkannahme durch Bedienstete 
oder Beauftragte (§ 168c Abs 2 StGB), 

13. Geldwäscherei (§ 165 StGB), soweit 
die Vermögensbestandteile aus einem in 
Z 1 bis 9, Z 11 zweiter und dritter Fall 
und Z 12 genannten Vergehen oder Ver­
brechen herrühren, kriminelle Verei­
nigung oder kriminelle Organisation 
(§§ 278 und 278a StGB), soweit die 
Vereinigung oder Organisation auf die 
Begehung der in Z 1 bis 9 und Z 11 
zweiter und dritter Fall genannten Ver­
gehen oder Verbrechen ausgerichtet ist. 

Bei Zusammentreffen mit anderen straf­
baren Handlungen kommt eine Zuständig­
keit des BAK in den Fällen des § 4 Abs 1 
Z 11 bis 13 BAK-G nur in Betracht, wenn 
die genannten Straftaten gemäß § 28 Abs 1 
zweiter Satz StGB für die Bestimmung 
der Strafhöhe maßgeblich sind, dh eine 
Zuständigkeit des BAK ist nur dann gege­
ben, wenn die in § 4 Abs 1 Z 11 bis 13 
BAK-G genannten Delikte jeweils die 
schwerste bzw höchste Strafandrohung 
der einem Ermittlungsverfahren zu Grun­
de liegenden Delikte darstellen. 

Darüber hinaus obliegen dem BAK 
1. die Verfolgung gerichtlich strafbarer 

Handlungen über schriftlichen Auftrag 
eines Gerichts oder einer Staatsanwalt­
schaft, soweit diese mit den im Katalog 

genannten Delikten im Zusammenhang 
stehen (§ 4 Abs 1 Z 14 BAK-G) oder 
sich die Ermittlungen gegen einen öf­
fentlich Bediensteten aus dem Ressort­
bereich des BM.I richten (§ 4 Abs 1 
Z 15 BAK-G); im letzteren Fall sind alle 
Misshandlungsfälle und Waffengebräu­
che, die eine schwere Körperverletzung 
oder den Tod einer Person zur Folge ha­
ben, Verdachtslagen nach § 310 StGB 
oder iVm § 313 StGB sowie jeder Ver­
dacht eines Verbrechens oder einer sons­
tigen Straftat von besonderem öffentli­
chen Interesse unverzüglich dem BAK 
zu melden sowie Berichte gem § 100 
StPO ohne unnötigen Aufschub an das 
BAK zu übermitteln; in anderen Fällen 
von Misshandlungsvorwürfen ist der 
möglichst binnen 24 Stunden zu erstat­
tende Anfallsbericht (§ 100 Abs 2 Z 1 
StPO) jedenfalls auch an das BAK zu 
übermitteln,54 

2. Ermittlungen im Rahmen der interna­
tionalen polizeilichen Kooperation und 
Amtshilfe oder zur Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Einrichtungen der 
Europäischen Union sowie mit den Er­
mittlungsbehörden der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union in den in § 4 
Abs 1 BAK-G bezeichneten Fällen. Das 
BAK ist in den Angelegenheiten der Z 1 
bis 13 leg cit im Hinblick auf die inter­
nationale polizeiliche Kooperation zen­
trale nationale Ansprechstelle für die 
internationale polizeiliche Zusammenar­
beit gegenüber der europäischen Betrugs­
bekämpfungsbehörde OLAF, Interpol, 
Europol sowie anderen vergleichbaren 
Einrichtungen (§ 4 Abs 2 BAK-G). Die 
Zentralstellenaufgaben des Bundes­
kriminalamtes zur Führung des natio­
nalen Zentralbüros von Interpol, der 
Nationalen Europol-Stelle und des Sirene­
büros55 bleiben davon ebenso unberührt 
(§ 4 Abs 2 letzter Satz BAK-G) wie die 
in § 20a Abs 3 StPO normierten Auf­



.SIAK-JOURNAL 1/2012 

gaben der WKStA zur Führung von 
Rechtshilfeverfahren oder der straf­
rechtlichen Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Einrichtungen der Europäi­
schen Union bzw den Justizbehörden 
der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, 

3. primär als sicherheitspolizeiliche Auf­
gabenstellung die Analyse von Korrup­
tionsphänomenen, um dadurch Er­
kenntnisse über deren Vorbeugung, 
Verhinderung und Bekämpfung zu er­
stellen und diese in geeignete Präventi­
onsmaßnahmen umzusetzen (§ 4 Abs 3 
BAK-G). 

Das BAK ist daher sowohl eine Präven­
tiveinrichtung gem Art 6 als auch eine Er­
mittlungsbehörde nach Art 36 UNCAC.56 

Die Zusammenarbeit mit der WKStA, 
die mit 01.09.2011 ihre Tätigkeit aufge­
nommen hat, gestaltet sich weitgehend 
gleich wie jene mit der KStA. Die WKStA 
hat das Ermittlungsverfahren in jenen in 
§ 20a Abs 2 StPO idF BGBl I 2010/108 
taxativ aufgezählten Fällen mit dem BAK 
zu führen57, es sei denn, dass dessen Orga­
ne nicht rechtzeitig einschreiten können, 
das BAK die Ermittlungen einer anderen 
kriminalpolizeilichen Behörde oder Dienst­
stelle übertragen hat oder sonst ein wich­
tiger Grund vorliegt, Anordnungen an an­
dere kriminalpolizeiliche Behörden oder 
Dienststellen zu richten, etwa wenn sich 
Ermittlungen gegen einen Angehörigen 
des BAK richten. Der Deliktskatalog be­
schränkt sich gegenüber der bisher gelten­
den Rechtslage aber auf folgende zentrale 
korruptionsstrafrechtliche Delikte58: 
1. Geschenkannahme durch Machthaber 

(§ 153a StGB), wettbewerbsbeschrän­
kende Absprachen bei Vergabeverfahren 
(168b StGB), Geschenkannahme durch 
Bedienstete oder Beauftragte (§ 168c 
Abs 2 StGB), Bestechlichkeit (§ 304 
StGB), Vorteilsannahme (§ 305 StGB), 
Vorbereitung der Bestechlichkeit oder 

der Vorteilsannahme (§ 306 StGB), Be­
stechung (§ 307 StGB), Vorteilszuwen­
dung (§ 307a StGB), Vorbereitung der 
Bestechung (§ 307b StGB), verbotene 
Intervention (§ 308 StGB), 

2. Missbrauch der Amtsgewalt (§ 302 
StGB), sofern die WKStA das Verfah­
ren auf Grund des besonderen öffent­
lichen Interesses wegen der Bedeutung 
der aufzuklärenden Straftat oder der 
Person des Tatverdächtigen an sich ge­
zogen hat, 

3. Geldwäscherei (§ 165 StGB), soweit 
Vermögensbestandteile aus einem der 
oben angeführten Delikte stammen, 

4. mit den oben angeführten Delikten in 
Zusammenhang stehende Straftaten einer 
kriminellen Vereinigung oder kriminellen 
Organisation (§§ 278 und 278a StGB). 

Der mit Ausnahme des § 20b Abs 3 StPO 
vorgesehene Entfall des § 302 StGB aus 
dem Zuständigkeitsbereich der WKStA 
kann zu einem Rückschritt in der wirk­
samen Verfolgung von Amtsmissbrauch 
führen. Das BAK kann sich nicht mehr an 
einen einzigen, zentralen Ansprechpartner 
wenden, sondern muss die Ermittlungen 
mit der jeweils örtlich zuständigen Staats­
anwaltschaft führen. Die bis 31.08.2011 
erfolgreiche und effiziente (Zusammen-) 
Arbeit mit der KStA, insbesondere auch 
bedingt durch das professionelle Zu­
sammenwirken eines überschaubaren 
Spezialistenkreises, läuft einhergehend 
mit einer örtlichen Zersplitterung Ge­
fahr, durch eine Vielzahl an verschie­
denen Ansprechpartnern beeinträchtigt 
zu werden. 

Um zu gewährleisten, dass das BAK 
auch tatsächlich Kenntnis von in seine Zu­
ständigkeit fallenden Verdachtsmomenten 
bekommt59, ist unbeschadet der strafpro­
zessualen Berichtspflichten60 eine umfas­
sende und unverzügliche Meldepflicht 
aller Sicherheitsbehörden und Sicherheits­
dienststellen61 verankert. Unbeschadet 
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dessen haben die ersteinschreitenden Or­
ganwalter alle keinen Aufschub gestatten­
den Ermittlungsmaßnahmen zu setzen, 
wie etwa die Sicherung eines Beweises, 
der zu einem späteren Zeitpunkt nicht 
oder nicht mehr mit der gleichen Qualität 
erbracht werden kann.62 Darüber hinaus 
haben sich die Organwalter jeder weiteren 
Ermittlungsmaßnahme zu enthalten. 
Ebenso haben sie sich zu enthalten, wenn 
das BAK oder die KStA eine derartige 
Anordnung erteilt (§ 6 Abs 1 BAK-G). 

Mit der Meldepflicht korrespondiert ein 
Melderecht jedes Bundesbediensteten, 
sich beim Verdacht oder Vorwurf einer in 
die Zuständigkeit des BAK fallenden 
Straftat auch direkt und außerhalb des 
Dienstweges an dieses zu wenden. Die 
noch im Begutachtungsentwurf vorge­
schlagene Möglichkeit, anonyme Meldun­
gen zu erstatten („whistleblowing“)63, ist 
gesetzlich nicht mehr vorgesehen, sodass 
ein in Ausübung einer Dienstpflicht wahr­
genommener Sachverhalt nicht Gegen­
stand einer anonymen Meldung sein 
kann.64 Die Anzeigepflicht nach § 78 StPO 
bleibt davon unberührt. 

Da das BAK naturgemäß nicht über un­
begrenzte Ressourcen verfügt, kann es 
sowohl andere Sicherheitsbehörden und 
-dienststellen aus Zweckmäßigkeitsgrün­
den mit der Durchführung einzelner Er­
mittlungsmaßnahmen sowie bestimmten 
Berichterstattungspflichten beauftragen 
(§ 6 Abs 2 BAK-G)65 als auch die Ermitt­
lungen an andere Sicherheitsbehörden und 
-dienststellen bei gleichzeitiger Verstän­
digung der zuständigen Staatsanwaltschaft 
übertragen.66 Diese Delegierungsmöglich­
keit besteht allerdings nicht, wenn ein be­
sonderes öffentliches Interesse wegen der 
Bedeutung der Straftat oder der Person, 
gegen die ermittelt wird, besteht (§ 6 Abs 3 
BAK-G). Nimmt eine nachgeordnete 
Sicherheitsbehörde oder -dienststelle wahr, 
dass es sich um einen derartigen Fall han­

delt, hat sie das BAK unverzüglich zu ver­
ständigen.67 

Weisungen an das BAK zur Sachbehand­
lung in einem bestimmten Verfahren sind 
im Hinblick auf eine möglichst umfassende 
Transparenz in diesem sensiblen Bereich in 
Anlehnung an das Staatsanwaltschaftsge­
setz68 ausnahmslos schriftlich zu erteilen 
und zu begründen; aus besonderen Grün­
den, insbesondere wegen Gefahr im Verzug, 
ist auch eine mündliche Erteilung zulässig, 
die jedoch unverzüglich schriftlich nachzu­
reichen ist (§ 7 BAK-G). Eine Weisung, die 
ohne besonderen Grund mündlich erteilt 
wird, gilt daher als nicht erteilt.69 Im Ergeb­
nis schränkt diese Bestimmung das Wei­
sungsrecht des BM für Inneres ein. Da an­
ders als in Art 90a B-VG in Art 20 Abs 1 
B-VG keine besonderen Vorschriften vorge­
sehen sind, können Weisungen eines obers­
ten Organs in jeder Form erteilt werden, die 
sie für den Angewiesenen als Befehl erken­
nen lassen.70 § 7 BAK-G steht daher nicht 
im Einklang mit dem umfassenden Wei­
sungsrecht des Art 20 Abs 1 B-VG.71 

Gemäß § 18 Abs 2 StPO obliegt die Kri­
minalpolizei den Sicherheitsbehörden. 
Damit ist das BAK als Teil der obersten 
Sicherheitsbehörde BM für Inneres auch 
Kriminalpolizei im Sinne der StPO. An­
ordnungen der Staatsanwaltschaften, die 
seit ihrer verfassungsrechtlichen Veranke­
rung in § 90a B-VG der Gerichtsbarkeit 
zuzurechnen sind72, sind zwar nicht Wei­
sungen im Sinne des Art 20 Abs 1 B-VG, 
haben aber dennoch diese Funktion und 
lösen verbindliche Handlungspflichten der 
Kriminalpolizei im Rahmen der Gerichts­
barkeit aus.73 Der in § 7 BAK-G verwende­
te Weisungsbegriff rekurriert daher nicht 
auf staatsanwaltschaftliche Anordnungen 
und Genehmigungen, die gemäß § 102 
Abs 1 StPO an die Kriminalpolizei gemäß 
deren Zuständigkeit zu richten sind, son­
dern auf Weisungen des BM für Inneres 
bzw des Leiters der Sektion IV des BM.I. 
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Rechtsschutzkommission 
Als besondere Rechtsschutzeinrichtung 
der Verwaltung74 ist eine unabhängige und 
weisungsfreie75, der Amtsverschwiegen­
heit unterliegende Rechtsschutzkommis­
sion, bestehend aus dem Rechtsschutzbe­
auftragten nach § 91a SPG und zwei 
weiteren Mitgliedern76, eingerichtet, die 
ihr zur Kenntnis gebrachten, nicht offen­
kundig unbegründeten Vorwürfen gegen 
die Tätigkeit des Bundesamtes nachzugehen 
hat, soweit dem Betroffenen kein Rechts­
mittel mehr zur Verfügung steht (§§ 8 Abs 1 
und 9 Abs 1 BAK-G). An die Rechts­
schutzkommission kann sich der BM für 
Inneres, das BAK oder auch jeder sonstige 
Betroffene wenden.77 

Die weiteren Mitglieder werden vom 
Bundespräsidenten auf Vorschlag der 
Bundesregierung nach Anhörung der Prä­
sidenten des VfGH, des VwGH und des 
OGH auf die Dauer von fünf Jahren 
bestellt (§ 8 Abs 2 BAK-G). Der Bestel­
lungsmodus, durch den die Unabhängig­
keit der Mitglieder der Rechtsschutzkom­
mission eine besondere Absicherung 
erfährt, trägt der äußersten Sensibilität des 
Amtes und dem besonderen Vertrauen in 
die Personen der Amtsinhaber78 Rechnung. 
Bei der Anhörung handelt es sich um eine 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu einem 
Vorschlag der Bundesregierung, die weder 
eine Verpflichtung der genannten Ver­
fassungsorgane noch eine Bindung der 
Bundesregierung selbst begründet.79 Die 
Rechtsstellung beginnt mit der bescheid-
mäßigen Bestellung durch den Bundesprä­
sidenten. Der Spruch hat die spezifizierte 
Tätigkeit, den Beginn der Bestellung und 
die Bestellungsdauer zu enthalten. Die Be­
stellung zum weiteren Mitglied erlischt 
bei Verzicht, im Todesfall oder mit Wirk­
samkeit einer Neu- oder Wiederbestellung 
(§ 8 Abs 4 BAK-G).80 Im Falle des vorzei­
tigen Erlöschens der Bestellung hat eine 
Bestellung nicht für die restliche Dauer 

der Funktionsperiode, sondern wieder für 
die Dauer von fünf Jahren zu erfolgen. 
Mehrmalige Wiederbestellungen sind zu­
lässig (§ 8 Abs 2 BAK-G). Es empfiehlt 
sich, Anscheinsbefangenheiten auf Grund 
zu starker persönlicher Bindungen durch 
langjährige Funktionsausübungen zu ver­
meiden. 

Zu einem weiteren Mitglied darf nicht 
bestellt werden, wer in den letzten zwölf 
Jahren Direktor oder Stellvertreter des 
BAK war. Im Übrigen gelten die umfang­
reichen, in § 91b Abs 1 SPG für den 
Rechtsschutzbeauftragten vorgesehenen 
Unvereinbarkeitsregelungen, durch welche 
eine allzu enge Verbundenheit mit einer 
Berufsgruppe vermieden werden soll. So­
mit kommen Richter und Staatsanwälte 
des Dienststandes, Rechtsanwälte, die in 
die Liste der Rechtsanwälte eingetragen 
sind81 und andere Personen, die vom Amt 
eines Geschworenen oder Schöffen ausge­
schlossen82 oder zu diesem nicht zu beru­
fen83 sind (§§ 2 und 3 GSchG84), als wei­
tere Mitglieder nicht in Frage. Ziel sollte 
es sein, Persönlichkeiten mit dem Amt zu 
betrauen, die über eine weit über den 
durchschnittlichen Maßstab reichende ho­
he moralische Autorität und persönliche 
Integrität verfügen.85 

Die Rechtsschutzkommission benötigt 
zur sinnvollen Aufgabenbewältigung, ins­
besondere zur Abwicklung der administra­
tiven Tätigkeiten, personelle Unterstüt­
zung und angemessene Sachmittel- und 
Raumausstattung. Die Sicherstellung der 
äußeren Funktionsfähigkeit der Rechts­
schutzkommission ist dem BM für Inneres 
zugewiesen, der der Rechtsschutzkommis­
sion einen Hilfsapparat aus den dem BM.I 
zur Verfügung stehenden Ressourcen bei­
zugeben hat (§ 8 Abs 5 BAK-G). Zur 
effektiven Ausgestaltung muss die Aus­
stattung auf Dauer so angelegt sein, dass 
Gewähr dafür gegeben ist, die vorgesehe­
nen Aufgaben effektiv besorgen zu kön­
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nen.86 Abgesehen von der rechtlichen und 
politischen Verantwortung des BM für In­
neres kann der Rechtsschutzbeauftragte 
(RSB) im Falle einer abweichenden Auf­
fassung über den erforderlichen Umfang 
eine Klage nach Art 137 B-VG, die mit ei­
ner Feststellungsklage nach § 38 VfGG87 

verbunden werden kann, beim VfGH ein­
bringen. Die administrativen Belange wer­
den derzeit88 von der Abteilung III/7 – 
Rechtsangelegenheiten und Datenschutz 
wahrgenommen. 

Den Mitgliedern der Rechtsschutzkom­
mission gebührt für ihren Arbeitsaufwand 
die gleiche Vergütung wie dem Rechts­
schutzbeauftragten nach § 91a SPG.89 Für 
die Bemessung der Gebühren ist der BM 
für Inneres zuständig, der erforderlichen­
falls über deren Höhe mit Bescheid abzu­
sprechen hat. 

Zur Wahrung einer höchstmöglichen 
Transparenz obliegt es der Rechtsschutz­
kommission insbesondere jedem Verdacht 
einer unrichtigen Vorgangsweise90 durch 
das BAK nachzugehen und diese aufzu­
klären. Der Kontroll- und Beurteilungs­
maßstab ist dabei die Gesetzmäßigkeit der 
Aufgabenerfüllung und Befugnisaus­
übung durch das BAK. Über das Ergebnis 
ihrer Prüfungen kann die Rechtsschutz­
kommission dem BM für Inneres und er­
forderlichenfalls auch der Öffentlichkeit 
im Rahmen einer objektiven Sachverhalts­
darstellung jederzeit berichten (§ 9 Abs 5 
BAK-G). Damit soll insbesondere auch 
bei pauschalen öffentlichen Vorwürfen ein 
Beitrag zu einer durch äußere Einflüsse 
möglichst unbehelligten Arbeit des BAK 
geleistet werden.91 Werden der Rechts­
schutzkommission im Rahmen ihrer Tä­
tigkeit sicherheits-, kriminalpolizeilich, 
dienst- oder disziplinarrechtlich relevante 
Sachverhalte bekannt, hat sie diese den 
zuständigen Organisationseinheiten anzu­
zeigen (§ 9 Abs 6 BAK-G). Darüber hi­
naus kann die Rechtsschutzkommission 

jederzeit Empfehlungen an den BM für In­
neres sowie an den Direktor des BAK 
richten. 

Das BAK ist verpflichtet, die Rechts­
schutzkommission, die über ein weitrei­
chendes Akteneinsichtsrecht92 verfügt, um­
fassend zu unterstützen (§ 9 Abs 3 BAK-G). 
Amtsverschwiegenheit kann ihr gegen­
über nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, es geht um Auskünfte über die Iden­
tität von Personen oder Quellen, deren Be­
kanntwerden die nationale Sicherheit oder 
die Sicherheit von Menschen gefährden 
würde. Eine Gefährdung der nationalen 
Sicherheit liegt erst bei einem erheblichen 
Grad der Gefährdung von sicherheitspoli­
zeilichen oder militärischen Interessen, 
wie etwa bei einer Gefährdung des Be­
stands des demokratischen oder rechts-
staatlichen Systems bzw der zu dessen 
Aufrechterhaltung dienenden Instrumen­
tarien, vor.93 Eine Berufung darauf wird 
daher nur in seltenen Fällen zum Tragen 
kommen. Das zweite Tatbestandsmerkmal 
der Sicherheit von Menschen dient in ers­
ter Linie dem Schutz von Personen, die im 
Rahmen einer verdeckten Ermittlung 
Informationen verschaffen („Quellen­
schutz“).94 

Schließlich hat die Rechtsschutzkom­
mission dem BM für Inneres jährlich bis 
spätestens 30. April des Folgejahres einen 
Bericht über ihre Aufgabenwahrnehmung 
zu erstatten, der dem ständigen Unteraus­
schuss des Ausschusses für innere Angele­
genheiten zur Überprüfung von Maßnah­
men zum Schutz der verfassungsmäßigen 
Einrichtungen und ihrer Handlungsfähig­
keit auf dessen Verlangen im Rahmen 
des Auskunfts- und Einsichtsrechts nach 
Art 52a Abs 2 B-VG zugänglich zu machen 
ist (§ 9 Abs 5 BAK-G). Mit dieser Vor­
gangsweise ist eine besondere Vertraulich­
keit gewährleistet.95 Die Berichtspflicht der 
Rechtsschutzkommission stellt eine lex 
specialis zu § 93 SPG dar; eine Aufnahme 
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in den Sicherheitsbericht kann daher un­
terbleiben. 

3. RESÜMEE 
Mit der in Umsetzung internationaler Ver­
pflichtungen erfolgten Einrichtung des 
BAK wurde eine Nachfolgeeinheit des 
BIA geschaffen, die auf Grund ihrer Orga­
nisation und Ausstattung mit speziell aus­
gebildetem Personal im Rahmen eines ge­
setzlich definierten Aufgabenbereiches in 
der Korruptionsprävention und Korrupti­
onsbekämpfung tätig ist. Das BAK arbei­
tet(e) eng mit der KStA, seit 01.09.2011 
mit deren Nachfolgeorganisation, der 
WKStA, zusammen. Durch diese Verzah­
nung wird das dem nunmehrigen Ermitt­

lungsverfahren inhärente einstufige Ko­
operationsmodell96 weitgehend sicher­
gestellt. Begleitet wird die Tätigkeit des 
BAK durch eine neuartige und weisungs­
freie Rechtsschutzeinrichtung, die Rechts­
schutzkommission, die außerhalb und 
zusätzlich zum sonst geltenden Rechts­
schutzsystem tätig werden kann. Durch 
die Einrichtung des BAK hat der Gesetz­
geber nicht nur einen wesentlichen Beitrag 
zu einer effizienten und effektiven Vor­
beugung, Verhinderung und Verfolgung 
von Korruption, sondern auch für eine 
möglichst objektive und unbelastete Ver­
waltungsführung und damit auch für eine 
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Öster­
reich geleistet. 

1 Der vorliegende Aufsatz wurde in der FS 

Benn-Ibler (Hrsg Österr Rechtsanwalts­

kammertag) publiziert. Er wurde im Hin­

blick auf die seit 01.09.2011 eingerichtete 

Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt­

schaft (WKStA) aktualisiert. 
2 Vgl etwa die Internal Affairs Divisions 

US-amerikanischer Polizeibehörden. 
3 Erlass v 31.01.2001, Zl 93.000/112­

V/2/01. 
4 Der BM für Inneres kann für die in sei­

nem Bereich bestehende GDfdöS Abwei­

chungen von der im BMG vorgesehenen 

Organisationsstruktur verfügen, soweit 

dies zur wirkungsvollen Erfüllung der 

Aufgaben auf dem Gebiet der Aufrechter­

haltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung 

und Sicherheit notwendig ist (§ 7 Abs 9 

BMG, BGBl 1986/76 [Wv] idF BGBl I 

1997/21). 
5 Strafgesetzbuch, BGBl 1974/60. 
6 Vgl § 5 Abs 5 SPG, BGBl 1991/566; diese 

Legaldefinition stellt den Oberbegriff für 

die in Art 78a Abs 1 und 3 B-VG und § 4 

SPG genannten Sicherheitsbehörden (in­

klusive der Angehörigen des rechtskundi­

gen Dienstes iSd § 5 Abs 2 Z 3 SPG) und 

die in § 5 Abs 2 Z 1 und 2 SPG genannten 

Wachkörper dar. 
7 Die Sicherheitspolizei ist ein Teil der Si­

cherheitsverwaltung (vgl § 2 Abs 2 SPG). 
8 Zum funktionalen Begriffsverständnis 

der GDfdöS vgl RV 219 BlgNr 24. GP 3; 

Wiederin, Einführung in das Sicherheits­

polizeirecht (1998) Rz 164; Pürstl/ 

Zirnsack, SPG2 (2011) § 6 Anm 4. 
9 Vgl Art 78a Abs 1 B-VG, BGBl 1930/1 

(Wv) idF BGBl 1991/565, § 4 Abs 1 SPG. 
10 Vgl Art 77 B-VG; § 1 Abs 1 Z 5 BMG. 
11 Vgl 529/AB 22. GP; 2676/AB 22. GP; 

4727/AB 23. GP; StProt 753 BR 80; Be­

richt des European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 

(CPT) an die österreichische Regierung 

über seinen Besuch in Österreich vom 

15. bis 25.02.2009, CPT/Inf (2010) 5, 

GZ 311363/2009. 
12 Zu Abgrenzungsfragen Fachaufsicht – 

Dienstaufsicht vgl etwa Barfuß, Die Wei­

sung (1967) 23; Traxler, Zur Abgrenzung 

von fachlichen und dienstlichen Weisun­

gen am Beispiel der Bundesgendarmerie, 

ÖJZ 1973, 542; Pesendorfer, Der innere 

Dienstbetrieb im Amt der Landesregie­

rung (1981) 53 f; Thienel, Die Aufgaben 

der Bundesgendarmerie (1986) 43 ff; 

Kucsko-Stadlmayer, Legalitätsprinzip und 

Weisungsgebundenheit der Beamten, in 

GedS Ringhofer (1995) 77 (84 f); dies. 

Disziplinarrecht3 163 f; Attlmayr, Das 

Recht des Sachverständigen im Verwal­

tungsverfahren (1997) 134; Schindler, 

s’net leicht! Problemkreis Dienst- und 

Fachaufsicht in der Sicherheitsexekutive, 

Sicherheit & Recht, April 2003, 20. 
13 Erlass v 05.03.2003, Zl 85.603/100­

BIA/03; siehe auch § 7 Abs 1 BMG. 
14 Siehe § 11 SPG. 
15 Vgl Prokop, Korruptionsbekämpfung im 

Lichte der inneren Sicherheit, in Kreutner 

(Hrsg), The Corruption Monster (2006) 

338 ff. 
16 United Nations Convention against 

Corruption – UNCAC; A/RES/58/4, ange­
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nommen durch die Generalversammlung 

der Vereinten Nationen am 31. Oktober 

2003; BGBl III 2006/47; zum Geltungs­

bereich siehe auch BGBl III 2008/6, 

BGBl III 2009/25, BGBl III 2009/90 und 

BGBl III 2011/59. 
17 Vgl Art 5, 6 und 36 UNCAC. 
18 Im Detail siehe ErlRV 219 BlgNR 24. 

GP 2; AB 300 24. GP 1; umfassend 

Hummer/Vilotti, Korruptionsbekämpfung 

auf internationaler und nationaler Ebene. 

Der „Evaluierungsbericht“ (2008) von 

GRECO über Österreich und seine legis­

tischen Konsequenzen, in Häberle (Hrsg), 

JöR 1/2010, 339 ff. 
19 Groupe d’Etats contre la Corruption. 
20 Vgl den Evaluierungsbericht Österreich 

v 13.06.2008, Greco-Eval I-II Rep (2007) 

2E; Hummer/Villotti, JöR 1/2010, 368 ff. 
21 Bundesgesetz über die Einrichtung und 

Organisation des Bundesamtes für Kor­

ruptionsprävention und Korruptionsbe­

kämpfung, BGBl I 2009/72. 
22 Im Umfang der gesetzlichen Vorgaben 

ist die Organisationsgewalt des BM für 

Inneres eingeschränkt; vgl auch Stolz­

lechner, Anmerkungen zur Einrichtung 
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dem BM für Inneres unmittelbar nachge­

ordnete Sicherheitsbehörde ermöglicht. 
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dungsgruppe A 1 zugeordnet. Das AusG 
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der B-VGN 2008, JBl 2010, 417 ff. 
76 Derzeit (Stichtag 01.01.2012) ist 

oUniv-Prof Dr Manfred Burgstaller mit 

dieser Funktion betraut. Die beiden wei­
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80 Daher erlischt die Funktion jedenfalls erst mit 

Wirksamkeit einer Neubestellung oder der Wie­

derbestellung, wodurch eine Vakanz vermieden 

werden kann. In einem derartigen Fall kann die 
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Jahre dauern. 

Die Endigungsgründe sind abschließend aufge­
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ter Bundesdienststellen, Angehörige eines Ge­
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89 Zu den Pauschalsätzen siehe die Rechtsschutz­
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